
#ST# Bundesbeschluss
über die Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit von Kantonen und Regionen im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative INTERREGII in den Jahren 1995-1999

vom 8t März 1995

Die Bandesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. Oktober 1994'î,
beschliesst;

Art. l
1 Ein Rahmenkredit von 24 Millionen Franken wird bewilligt für die Beteiligung
der Kantone und Regionen an Projekten, die im Rahmen der Gemeinschaftsinitia-
tive INTERREG II in den Jahren 1995-1999 verwirklicht werden.
2 Die jährlichen Zahlungskredite werden ins Budget aufgenommen.

Art. 2
1 Der Rahmenkredit wird wie folgt aufgeteilt: Millionen Franken
a. Beteiligungen an Projekten von INTERREG II 21,6
b. flankierende Massnahmen 2,4
2 Der Bundesrat kann diese Aufteilung des Rahmenkredits geringfügig verändern.

Art. 3
Verpflichtungen dürfen bis zum 31. Dezember 1999 eingegangen werden.

Art. 4
Der Bundesrat berichtet der Bundesversammlung jährlich über Freigabe und Ver-
wendung der bewilligten Mittel.

Art. 5
Dieser Bundesbeschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem
Referendum.

Ständerat, 2. Februar 1995 Nationalrat, 8. März 1995
Der Präsident: Küchler Der Präsident: Claude Frey
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführen Duvillard
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